
WAS SIND REGELBEDARFE ?

• Begriff: monatliche Leistung, die in Deutschland
bundeseinheitlich bemessen ist.

• Bemessung: Der Regelbedarf deckt alle Verbrauchs-
ausgaben pauschal ab, die bei einkommensschwachen
Haushalten im Durchschnitt anfallen. u.a. für Ernährung,
(Nahrungsmittel und Getränke), Kleidung, Körperpflege,
Wohnungsausstattung, Strom für Beleuchtung und Geräte,
Gesundheitsausgaben sowie persönliche Bedürfnisse des
täglichen Lebens

• Ziel: der Regelbedarf soll durch den notwendigen
Lebensunterhalt das Existenzminimum sichern

• ggf. zusätzliche Bedarfe (z.B. spezielle Mehrbedarfe,
Bedarfe für Bildung und Teilhabe) sowie Bedarfe für
Unterkunft und Heizung und ggf. einmaliger Bedarf

FÜR WEN SPIELEN REGELBEDARFE 
EINE ROLLE?

Lebens- und Rechtsbereiche:
• Grundsicherung für Arbeitssuchende nach

dem SGB II (sog. Hartz IV- Leistungen)
• Sozialhilfe gemäß dem SGB XII

Faktisch: Auszahlung von Beträgen

Wesentlich für Bezieher der...
• Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Erwerbsfähige Hilfesuchende und die mit

ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
lebenden Personen (§ 7 Abs. 2 SGB II)

• Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

 Erwerbsunfähige Hilfesuchende, die älter als
über 18 Jahre sind oder Personen, die die
gesetzliche Altersgrenze überschritten haben

• Hilfe zum Lebensunterhalt
= sonstige Leistungsberechtigte

REGELBEDARFSSTUFEN (RBS):

• RBS 1 für alleinstehende oder alleinerziehende leistungsberechtigte Erwachsene, die in einer
Wohnung leben

• RBS 2 für Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, wenn
sie in eheähnlicher oder partnerschaftlicher Gemeinschaft in einer Wohnung zusammenleben

• RBS 3 für erwachsene Leistungsberechtigte, die in einer stationären Einrichtung (insbesondere
Pflege-heime) leben

• RBS 4 für Jugendliche ab dem 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahre

• RBS 5 für Kinder ab dem 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

• RBS 6 für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres

REGELBEDARFE
Informationen und Anpassungen zum 1.1.2020/2021 

Folge 7: Key Facts

§ 20 Abs. 1 SGB II

§ 27a Abs. 1 und 2 SGB XII
Wo wird der Regelbedarf definiert?

 § 28 SGB XII

Anlage zu § 28 SGB XII

Ermittlung der Regelbedarfe:

ZUSAMMENSETZUNG 

DES REGELBEDARFS 

PRO MONAT

(hier: für RBS 1, gültig bis 
zum 31.12.2020)

BETRÄGE IN EUR. FÜR DIE REGELBEDARFSSTUFEN (RBS) 
nach der Anlage zu § 28 SGB XII 

Quelle: https://aktuelle-sozialpolitik.de/2020/08/30/hartz4-und-die-stromkosten/




